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Aktenzeichen: 

53.06.01-668/2022.0002  

 
 

 
Auskunft erteilt: 

Dorothea Zimmermann 
 

Durchwahl: 

+49 (0)251 411-1425 , ? 

Telefax: 

+49 (0)251 411-81425 

Raum: L 224 , ? 

E-Mail: 

Dorothea.Zimmermann 

@brms.nrw.de 
 

 

Bezirksregierung Münster    48128 Münster 

Bitte verwenden Sie 

ausschließlich die Post- und 

Lieferanschrift: 

Bezirksregierung Münster 

48128 Münster 

 

Dienstgebäude: 

Gartenstraße 27 
48143 Münster 

Telefon: +49 (0)251 411-0 

Telefax: +49 (0)251 411-82525 
Poststelle@brms.nrw.de 

www.brms.nrw.de 
 

 

 

 

ÖPNV - Haltestellen: 

Domplatz: Linien 1, 2, 4, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 22 
Bezirksregierung II: 

(Albrecht-Thaer-Str. 9) 

Linie 17 
 

Grünes Umweltschutztelefon: 

+49 (0)251 411 - 3300 

 

 

Konto der Landeshauptkasse: 

Landesbank Hessen-

Thüringen (Helaba) 

IBAN : DE59 3005 0000 0001 

6835 15 

BIC: WELADEDDXXX 

Gläubiger-ID 

DE59ZZZ00000094452 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Bezirksregierung Münster 

Stadt Recklinghausen 
Fachbereich Stadtplanung, Umwelt 
und Klimaschutz 

 
 
 

 
 
 

 
FNP – Verfahren Nr. 17 und Bebauungsplan Nr. 314 - Schimmels-
heider Weg / Feuerwache 2  

Stellungnahme des Dezernats 53 der Bezirksregierung Münster 
 
Ihr Schreiben vom 09.05.2022 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu den im Betreff genannten Vorhaben möchte ich in folgender Weise 

Stellung nehmen: 

 

Stellungnahme aus Sicht des allg. Immissionsschutzes 

 

Die Anforderungen an den Schallschutz sind z.Zt. noch nicht explizit in 

den Unterlagen zu den Planungsverfahren benannt und sollen im weite-

ren Verfahren in Form von textlichen Festsetzungen aufgenommen wer-

den. Die Angaben zu den Geräuschbeeinträchtigungen und zum Schall-

schutz sollen sich dabei aus dem erst noch zu erstellenden Schall-

schutzgutachten des Gutachterbüros ergeben. 

 

Nach derzeitigen Informationsstand sind für die Betrachtung einer Ge-

räuscheinschätzung aktuell also weder Angaben über die lokalen Be-

triebsaktivitäten innerhalb der Feuerwache, zur Ausweisung von Immis-

sionsorten und Immissionsgrenzwerten für die benachbarte Wohnbe-

bauung sowie eventuelle technische und verhaltensbedingte Schall-

schutzmaßnahmen bekannt. Insofern sind die Planunterlagen zu ergän-

zen. 
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Bezirksregierung Münster 

Sofern der Betrieb der Feuerwache die einzuhaltenden Immissions-

grenzwerte nach TA Lärm einhält, bestehen aus der Sicht des Allgemei-

nen Immissionsschutzes keine Bedenken gegen den Betrieb. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

im Auftrag 

 

Gez. Dorothea Zimmermann 


